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Vertragsschluss / Lieferbeginn

. Der Vertrag kommt durch Bestatigung des Lieferanten in Textform unter Angabe des

voraussichtlichen Lieferbeginns zustande. Der tatsachliche Lieferbeginn héngt davon
ab, dass alle fir die Belieferung notwendigen MaRnahmen (Kiindigung des bisherigen
Liefervertrages etc.) erfolgt sind. Eine Belieferung erfolgt nicht vor Ablauf der Wider-
rufsfrist des Kunden gemaR §§ 355 Abs. 2, 356 Abs. 2 Nr. 2 BGB, es sei denn, der
Kunde fordert den Lieferanten hierzu ausdriicklich auf.

Umfang und Durchfiihrung der Lieferung / Leistungsumfang / Befreiung von der
Leistungspflicht

Der Lieferant liefert dem Kunden dessen gesamten Bedarf an elektrischer Energie an
seine vertraglich benannte Entnahmestelle. Entnahmestelle ist die Eigentumsgrenze
des Netzanschlusses, Uber den der Kunde beliefert und mittels Marktlokations-Identifi-
kationsnummer energiewirtschaftlich identifiziert wird. Von der Gesamtabnahmever-
pflichtung nach Satz 1 ausgenommen ist die in Eigenerzeugungsanlagen produzierte
elektrische Energie, die ausschlieRlich vom Kunden selbst verbraucht wird (Eigenver-
sorgung). Entsprechendes gilt fiir Mengen, die im Rahmen der gemeinschaftlichen Ge-
baudeversorgung nach § 42b EnWG bezogen werden. Eine Aufnahme, Erweiterung
oder Einschrénkung der Eigenversorgung ist dem Lieferanten zwei Monate vorab anzu-
zeigen.

Auf Verlangen des Kunden kénnen unter den Voraussetzungen des § 10c EEG die
Strombeziige aus dem Netz, die in einer Solaranlage oder in deren Neben- und Hilfsan-
lagen zur Erzeugung von Strom verbraucht werden, der Entnahmestelle in Ziffer 1 des
Auftragsformulars zugeordnet werden. Damit der Lieferant die Zuordnung der Entnah-
mestelle veranlassen kann, muss der Kunde dem Lieferanten mit dem Verlangen die
hierfir erforderlichen Angaben, insbesondere die Marktlokations-ldentifikationsnummer
der weiteren Entnahmestelle, die der Entnahmestelle in Ziffer 1 des Auftragsformulars
zugeordnet werden soll, mitteilen.

Der Messstellenbetrieb wird durch den Messstellenbetreiber erbracht und ist gemaR §
9 Abs. 2 MshG Bestandteil dieses Vertrags, soweit der Kunde keinen Vertrag mit einem
wettbewerblichen Messstellenbetreiber schlieRt. Der Lieferant stellt dem Kunden das
Entgelt fir den Messstellenbetrieb und Messung unter den Voraussetzungen von Ziffer
6.2 in Rechnung.

Bei einer Unterbrechung oder bei UnregelméRigkeiten in der Elektrizitatsversorgung ist
der Lieferant, soweit es sich um Folgen einer Stdrung des Netzbetriebes einschlieRlich
des Netzanschlusses handelt, von seiner Leistungspflicht befreit. Zu den mdéglichen An-
spriichen des Kunden gegen den Netzbetreiber wird auf Ziffer 10 verwiesen

Wird den Parteien die Erfilllung der Leistungspflichten durch unvorhersehbare Um-
stande, auf die sie keinen Einfluss haben und deren Abwendung mit einem angemes-
senen technischen oder wirtschaftlichen Aufwand nicht erreicht werden kann (insbeson-
dere hohere Gewalt wie z. B. Naturkatastrophen, Krieg, Pandemien, Arbeitskampfmali-
nahmen, hoheitliche Anordnungen) unmaglich gemacht, so sind die Parteien von ihren
vertraglichen Leistungspflichten befreit, solange diese Umstande noch andauern.

Der Lieferant ist weiter von seiner Leistungspflicht befreit, soweit und solange der Netz-
betreiber den Netzanschluss und/oder die Anschlussnutzung bzw. der Messstellenbe-
treiber den Messstellenbetrieb auf eigene Initiative unterbrochen hat. Schadensersatz-
anspriiche des Kunden gegen den Lieferanten bleiben fiir den Fall unberihrt, dass den
Lieferanten an der Unterbrechung ein Verschulden frifft.

Messung / Zutrittsrecht / Abschlagszahlungen / Abrechnung / Anteilige Preisbe-
rechnung /
Abrechnungsinformationen / Verbrauchshistorie

Die Menge der gelieferten Energie wird durch konventionelle oder moderne Messein-
richtungen bzw. Messsysteme oder ein intelligentes Messystem i.S.d MsbG (oder recht-
méRige Ersatzwertbildung) des zusténdigen Messstellenbetreibers ermittelt. Ein intelli-
gentes Messsystem besteht nach § 2 Nr. 7 MsbG aus einer modernen Messeinrichtung,
die tiber ein Smart-Meter-Gateway in ein Kommunikationsnetz eingebunden ist. Die Ab-
lesung der Messwerte wird vom Messstellenbetreiber oder Lieferanten oder, sofern
keine Fernlibermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. iiber ein intelligentes Messsystem)
erfolgt, auf Verlangen des Lieferanten oder des Messstellenbetreibers kostenlos vom
Kunden selbst durchgefiihrt. Erfolgt eine Fernlibermittiung der Verbrauchsdaten (z. B.
Uber ein intelligentes Messsystem), wird die Ablesung der Messwerte in begrindeten
Einzelféllen, z. B. fir die Dauer eines technisch bedingten Ausfalls der Fernkommuni-
kation, ebenfalls auf Verlangen des Lieferanten kostenlos vom Kunden selbst durchge-
filhrt, sofern dies flir die Abrechnung nach diesem Vertrag erforderlich ist. Verlangt der
Lieferant eine Selbstablesung des Kunden, fordert der Lieferant den Kunden rechtzeitig
dazu auf. Die Ablesung der Messeinrichtungen erfolgt zum Zwecke der Abrechnung,
etwa anlésslich eines Lieferantenwechsels oder bei Vorliegen eines berechtigten Inte-
resses des Lieferanten an einer Uberpriifung der Ablesung, und zum Zwecke der Er-
stellung der Abrechnungsinformationen. Der Kunde kann einer Selbstablesung wider-
sprechen, wenn ihm diese nicht zumutbar ist.

Soweit der Kunde fir einen bestimmten Abrechnungszeitraum trotz entsprechender
Verpflichtung keine Ablesedaten Ubermittelt hat oder der Lieferant aus anderen Grin-
den, die er nicht zu vertreten hat, den tats&chlichen Verbrauch nicht ermitteln kann
(etwa, weil keine Messwerte bzw. vom Messstellenbetreiber rechtméRig ermittelten Er-
satzwerte verfiigbar sind), kann der Lieferant den Verbrauch auf der Grundlage der letz-
ten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem Verbrauch vergleichbarer Kunden
jeweils unter angemessener Berlicksichtigung der tatséchlichen Verhaltnisse schétzen.
Der Kunde hat, nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen
Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers oder des Lieferanten den
Zutritt zu seinem Grundstlick und zu seinen Raumen zu gestatten soweit dies zur Er-
mittlung der preislichen Bemessungsgrundlagen, im Rahmen des Betriebs, zur Wartung
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eines intelligenten Messsystems oder zu Ablesung der Messeinrichtung erforderlich ist.
Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an den Kunden oder durch Aushang am
oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor dem Betre-
tungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat dafiir
Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtung bzw. das intelligente Messsystem zugénglich
sind. Wenn der Kunde den Zutritt unberechtigt verweigert oder behindert, stellt der Lie-
ferant dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemaR Ziffer 17 in
Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen;
die pauschale Berechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem
gewohnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht (ibersteigen. Dem Kunden
ist zudem der Nachweis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich
geringer als die Hohe der Pauschale.

Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Hohe
der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen
Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass der Verbrauch er-
heblich abweicht, ist dies angemessen zu berlicksichtigen. Im Falle einer monatlichen
Abrechnung entfallt das Recht des Lieferanten nach Satz 1.

Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr
nicht Uberschreitet, und zum Ende des Lieferverhaltnisses wird vom Lieferanten eine
Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt. Fir
die Zustellung der Abrechnung in elektronischer Form ist ein Zugang zum Kundenportal
der Stadtwerke Briihl GmbH erforderlich. Das Kundenportal ist {iber die Internetseite
www.stadtwerke-bruehl.de/kundenportal erreichbar. Der Kunde wird iiber die elektroni-
sche Zustellung in sein Postfach per E-Mail informiert und kann die Abrechnung mit
seinen personlichen Zugangsdaten abrufen.

Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende
jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht tber-
schreitet, und zum Ende des Vertragsverhéltnisses. Abweichend von Satz 1 hat der
Kunde das Recht, eine kostenpflichtige monatliche, vierteljahrliche oder halbjahrliche
Abrechnung zu wahlen, die auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung mit dem
Lieferanten erfolgt. In jeder Abrechnung wird der tatsachliche Umfang der Belieferung
unter Anrechnung der Abschlagszahlungen abgerechnet. Ergibt sich eine Abweichung
der Abschlagszahlungen von der Abrechnung der tatséchlichen Belieferung, so wird der
zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverziiglich erstattet bzw. nachentrichtet, spa-
testens aber mit der ndchsten Abschlagszahlung verrechnet.

Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der
Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach
diesem Vertrag fiir die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von drei Wochen
nach dem Liefermonat abzurechnen.

Die Abrechnung nach Ziffer 3.6 oder Ziffer 3.7 wird nach Wahl des Lieferanten in elekt-
ronischer oder in Papierform erstellt. Erhalt der Kunde Abrechnungen in Papierform,
erfolgt die Ubermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer Form.
Erhalt der Kunde elektronische Abrechnungen, erfolgt die Ubermittiung der Abrechnun-
gen auf Wunsch auch einmal jahrlich in Papierform.

Erhélt der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Ferntibermittlung der
Verbrauchsdaten (z. B. Uber ein intelligentes Messsystem), erhélt er unentgeltlich die
(in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 40b EnWG
automatisch alle sechs Monate und auf Wunsch alle drei Monate. Erfolgt eine Ferntiber-
mittlung der Verbrauchsdaten (z. B. Uber ein intelligentes Messsystem) und rechnet der
Lieferant nicht monatlich ab, erhélt der Kunde unentgeltlich die Abrechnungsinformatio-
nen nach § 40b EnWG automatisch monatlich.

Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem
benannten Dritten, soweit verfligbar, ergdnzende Informationen zu dessen Verbrauchs-
historie gegen Entgelt zur Verfligung.

. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprifung der Messein-

richtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Abnahmestelle durch eine
Eichbehorde oder eine staatlich anerkannte Priifstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des
Mess- und Eichgesetzes zu veranlassen. Die Kosten der Nachprifung fallen dem Kun-
den nur dann zur Last, sofern die eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen nicht tiber-
schritten werden.

Ergibt eine Nachpriifung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems
eine Uberschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in
der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechnung
auf der Grundlage falscher Messwerte), so wird der zu viel oder zu wenig berechnete
Betrag unverztiglich erstattet bzw. nachentrichtet oder mit der nachsten Abschlagszah-
lung verrechnet. Ist das AusmaR des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt
eine Messeinrichtung nicht an (und liegen auch keine rechtmaRig ermittelten Ersatz-
werte vor), so ermittelt der Lieferant den Verbrauch fiir die Zeit seit der letzten fehler-
freien Ablesung durch Schétzung entsprechend Ziffer 3.2. Anspriiche nach dieser Ziffer
sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden Ablesezeitraum beschrankt,
es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann iiber einen groReren Zeitraum festgestellt
werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf langstens drei Jahre beschrankt.

Andert sich das vertragliche Entgelt wahrend des Abrechnungszeitraums oder beginnt
oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Auf-
nahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhén-
gige Preisbestandteile tagesgenau ab. Fiir die Abrechnung geénderter verbrauchsab-
hangiger Preisbestandteile wird die nach Ziffer 3.1 ermittelte Verbrauchsmenge des
Kunden im Abrechnungszeitraum auf Grundlage einer Schatzung nach billigem Ermes-
sen (§ 315 BGB) auf den Zeitraum vor und nach der Preisénderung aufgeteilt, wobei
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jahreszeitliche Verbrauchsschwankungen auf der Grundlage vergleichbarer Erfahrungs-
werte angemessen zu beriicksichtigen sind. Die nach der Preiséanderung anfallenden
Abschlagszahlungen kénnen entsprechend angepasst werden.

Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung

. Samtliche Rechnungsbetrage sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Ab-

schlage zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlags-
plan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fallig und ohne Ab-
zug im Wege des Lastschriftverfahrens, mittels Dauerauftrags oder Uberweisung (auch
Bariiberweisung) zu zahlen.

Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Malnah-
men zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zah-
lung auf oder lasst der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodienst-
leisters (auch des Netzbetreibers) einziehen, stellt er dem Kunden die dadurch entstan-
denen Kosten nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung. Auf Verlangen des Kunden ist
die Berechnungsgrundlage der Pauschale(n) nachzuweisen; die pauschale Berechnung
muss einfach nachvollziehbar sein und darf die nach dem gewdhnlichen Lauf der Dinge
zu erwartenden Kosten nicht iibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nachweis gestat-
tet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die Hohe der
Pauschale.

Einwéande gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungs-

verweigerung nur,

4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr
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als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeit-
raum ist und der Kunde eine Nachprifung der Messeinrichtung verlangt und solange
durch die Nachprifung nicht die ordnungsgemafe Funktion der Messeinrichtung fest-
gestellt ist

oder

sofern aus Sicht eines verstandigen Kunden die ernsthafte Méglichkeit eines offen-
sichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnah-
mestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit auRerhalb der
Plausibilitat liegenden Verbrauchsmengen, auch wenn eine Nachpriifung der Mess-
einrichtung deren ordnungsgeméaRe Funktion bestatigt hat.

Rechte des Kunden nach § 315 BGB bleiben von dieser Ziffer 4.3 unberihrt.

Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskréaftig fest-
gestellten Gegenanspriichen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht fir Anspriiche des
Kunden aufgrund vollstandiger oder teilweiser Nichterfillung oder mangelhafter Erflil-
lung der Hauptleistungspflichten. Weiterhin gilt dies nicht fiir Forderungen des Kunden,
die im Rahmen des Ruckabwicklungsverhaltnisses nach Widerruf des Vertrags entste-
hen.

Vorauszahlung

. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Héhe

verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher
Hohe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwdlf Monaten wie-
derholt in Zahlungsverzug gerat oder in sonstigen begriindeten Féllen.

Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Héhe und die Vorausset-
zungen fur ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lie-
ferant nach billigem Ermessen (§315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist friihestens zum
Lieferbeginn fallig. Die Hohe der Vorauszahlung des Kunden entspricht den fiir einen
Zeitraum von bis zu zwei Liefermonaten zu leistenden Zahlungen. Sie wird fiir den Vo-
rauszahlungszeitraum aus dem durchschnittlichen Verbrauch des vorhergehenden Ab-
rechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis bzw. — sollte kein vorhergehender
Abrechnungszeitraum bestehen — aus dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer
Kunden und dem aktuellen Vertragspreis ermittelt. Macht der Kunde glaubhaft, dass
sein Verbrauch erheblich geringer ist, ist dies angemessen zu berticksichtigen.

Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nachsten vom Kunden nach dem Vertrag zu
leistenden Zahlung (Abschldge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbetrége) verrechnet.
Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung,
so wird der zu viel oder zu wenig berechnete Betrag unverzlglich erstattet bzw. nach-
entrichtet.

Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassen-
system (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzahler) einrichten und betreiben bzw. den Mess-
stellenbetreiber damit beauftragen.

Entgelt / Zukiinftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belas-
tungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen

Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den
Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.

Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhangigen Arbeitspreis in der
sich aus dem beigefligten Preisblatt ergebenden Hohe. Diese werden auf Grundlage
der Kosten kalkuliert, die fiir die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfallen (un-
abhéngig vom Zeitpunkt des jeweils einzelnen Vertragsschlusses). Sie enthalten fol-
gende Kosten: Kosten fiir Energiebeschaffung und Vertrieb, die Kosten fiir Messstellen-
betrieb — soweit diese Kosten dem Lieferanten vom Messstellenbetreiber in Rechnung
gestellt werden —, das an den Netzbetreiber abzufihrende Netzentgelt, die vom Netz-
betreiber erhobene KWKG-Umlage nach § 12 EnFG, die Umlage nach § 19 Abs. 2
StromNEV, ab 01.01.2025 den Aufschlag fiir besondere einspeiseseitige Netznutzung
nach der Festlegung der BNetzA (Az. BK8-24-001-A), die Wasserstoffumlage nach
§ 118 Abs. 6 Satz 9 bis 11 EnWG, die Offshore-Netzumlage nach § 17f EnWG i. V. m.
§ 12 EnFG, die Kosten fiir den Erwerb und die Entwertung von Herkunftsnachweisen
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nach § 3 Nr. 29 EEG sowie die Stromsteuer und die Konzessionsabgaben. Die Wasser-
stoffumlage wird derzeit in die Umlage nach § 19 StromNEV eingerechnet. Der Auf-
schlag fiir besondere einspeiseseitige Netznutzung kann nach der Festlegung der
BNetzA (Az. BK8-24-001-A) ab dem 01.01.2025 erhoben und gemeinsam mit der § 19
StromNEV-Umlage als Aufschlag fiir besondere Netznutzung abgerechnet werden. Der
Lieferant ist berechtigt, mit grundzusténdigen Messstellenbetreibern Vereinbarungen
zur Abrechnung der Entgelte fiir den Messstellenbetrieb mit intelligenten Messsystemen
und modernen Messeinrichtungen zu treffen, wonach der grundzustandige Messstellen-
betreiber gegeniiber dem Lieferanten abrechnet, soweit der Lieferant sicherstellt, dass
eine zusatzliche Inanspruchnahme des Kunden fiir diese Entgelte durch den grundzu-
standigen Messstellenbetreiber ausgeschlossen ist.

Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss
mit zusétzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt,
erhéht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehenden Mehr-
kosten in der jeweils geltenden Hohe. Satz 1 gilt entsprechend, falls die Belieferung oder
die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit einer hoheitlich aufer-
legten, allgemein verbindlichen Belastung (d. h. keine Bulgelder o. &.) belegt wird, so-
weit diese unmittelbaren Einfluss auf die Kosten fiir die nach diesem Vertrag geschul-
deten Leistungen hat. Die Weitergabe in der jeweils geltenden Hohe nach Satz 1 und 2
fiihrt bei Erstattungen (z. B. in Form negativer Umlagen) zu einer entsprechenden Ent-
geltreduzierung. Eine Weiterberechnung erfolgt nicht, soweit die Mehrkosten nach Hohe
und Zeitpunkt ihres Entstehens bereits bei Vertragsschluss konkret vorhersehbar waren
oder die jeweilige gesetzliche Regelung der Weiterberechnung entgegensteht. Eine
Weiterberechnung ist auf die Mehrkosten beschrankt, die nach dem Sinn und Zweck
der gesetzlichen Regelung dem einzelnen Vertragsverhaltnis (z. B. nach Kopf oder nach
Verbrauch) zugeordnet werden kénnen. Eine Weiterberechnung erfolgt ab dem Zeit-
punkt der Entstehung der Mehrkosten. Der Kunde wird Gber eine solche Weiterberech-
nung spatestens mit der Rechnungsstellung informiert.

Zusétzlich fallt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in
der jeweils geltenden Hohe an. Die derzeitige Hohe der Umsatzsteuer ergibt sich aus
dem beigefiigten Preisblatt.

Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Hohe eines nach Ziffer 6.2 und 6.3
zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.

Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.2 — nicht hingegen etwaige zukinf-
tige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3
sowie die gesondert in der jeweils geltenden Hohe an den Kunden weitergegebene Um-
satzsteuer nach Ziffer 6.4 — durch einseitige Leistungsbestimmung nach billigem Ermes-
sen gemal § 315 BGB anzupassen (Erhdhungen oder ErmaRigungen). Anlass fir eine
solche Preisanpassung ist ausschlieBlich eine Anderung der in Ziffer 6.2 genannten
Kosten. Der Lieferant iberwacht fortlaufend die Entwicklung dieser Kosten. Der Umfang
einer solchen Preisanpassung ist auf die Veranderung der Kosten nach Ziffer 6.2 seit
der jeweils vorhergehenden Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 bzw. — sofern noch
keine Preisanpassung nach dieser Ziffer 6.6 erfolgt ist — seit Vertragsschluss bis zum
Zeitpunkt des geplanten Wirksamwerdens der aktuellen Preisanpassung beschrankt.
Kostensteigerungen und Kostensenkungen sind bei jeder Preisanpassung gegenlaufig
zu saldieren. Die einseitige Leistungsbestimmung des Lieferanten nach billigem Ermes-
sen bezieht sich auch auf die jeweiligen Zeitpunkte einer Preisanpassung; diese sind so
zu wahlen, dass Kostensenkungen nicht nach fiir den Kunden unglinstigeren Mafsta-
ben Rechnung getragen werden als Kostenerhéhungen, also Kostensenkungen min-
destens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie Kostenerhéhungen. Der Kunde
hat geman § 315 Abs. 3 BGB das Recht, die Auslibung des billigen Ermessens des Lie-
feranten gerichtlich Uberpriifen zu lassen. Anderungen des Grundpreises und des
Arbeitspreises nach dieser Ziffer 6.6 sind nur zum Monatsersten méglich; erst-
mals jedoch zum Ablauf der vertraglichen Erstlaufzeit. Preisanpassungen werden
nur wirksam, wenn der Lieferant dem Kunden die Anderungen spétestens einen
Monat vor dem geplanten Wirksamwerden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat
der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung zu kiindigen. Hierauf wird der
Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen.

Informationen tiber aktuelle Produkte und Tarife erhélt der Kunde unter Tel.-Nr.
02232 702-801 oder im Internet unter www.stadtwerke-bruehl.de

Erbringung von Dienstleistungen nach §41d EnWG

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Verein-
barung mit einem Dritten (ber die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von
Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit
und Uber einen anderen Bilanzkreis unverziglich mitzuteilen. Der Lieferant wird die Er-
bringung der Dienstleistung auf Grundlage einer gesonderten Vereinbarung — soweit
und solange diese nicht durch eine Festlegung der BNetzA entbehrlich wird — gegen
angemessenes Entgelt erméglichen.

Anderungen des Vertrags

Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbe-
dingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV,
MsbG, MessEG und MessEV, hdchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und
Beschliisse der BNetzA). Das vertragliche Aquivalenzverhdltnis kann nach Vertrags-
schluss durch unvorhersehbare Anderungen der gesetzlichen oder sonstigen Rahmen-
bedingungen (z. B. durch Gesetzesanderungen, sofem deren konkreter Inhalt nicht be-
reits — etwa in der Phase zwischen dem Abschluss des formlichen Gesetzgebungsver-
fahrens und dem Inkrafttreten — absehbar war), die der Lieferant nicht veranlasst und
auf die er auch keinen Einfluss hat, in nicht unbedeutendem Mafe gestort werden.



Allgemeine Geschiftsbedingungen der Stadtwerke Brithl GmbH

//// Stadtwerke

fiir die Belieferung von BriihIStrom® im Haushalt vom 01.01.2025

9.1.

9.2

93.

94.

9.5.

Ebenso kann nach Vertragsschluss eine im Vertrag entstandene Liicke nicht unerhebli-
che Schwierigkeiten bei der Durchfiihrung des Vertrags entstehen lassen (etwa wenn
die Rechtsprechung eine Klausel fiir unwirksam erklart), die nur durch eine Anpassung
oder Ergénzung zu beseitigen sind. In solchen Féllen ist der Lieferant verpflichtet, den
Vertrag — mit Ausnahme des Entgelts — unverzlglich insoweit anzupassen und/oder zu
erganzen, als es die Wiederherstellung des Aquivalenzverhaltnisses von Leistung und
Gegenleistung und/oder der Ausgleich entstandener Vertragsliicken zur zumutbaren
Fort- und Durchfiihrung des Vertragsverhaltnisses erforderlich macht (z. B. mangels ge-
setzlicher Uberleitungsbestimmungen). Anpassungen des Vertrags nach dieser Ziffer
sind nur zum Monatsersten maglich. Die Anpassung wird nur wirksam, wenn der Liefe-
rant dem Kunden die Anpassung spatestens einen Monat vor dem geplanten Wirksam-
werden in Textform mitteilt. In diesem Fall hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne
Einhaltung einer Kiindigungsfrist zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Vertragsan-
passung zu kiindigen. Hierauf wird der Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung geson-
dert hingewiesen.

Einstellung der Lieferung / Fristlose Kiindigung / Sonderkiindigungsrecht bei Ein-
bau intelligentes Messystem

Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung
durch den zustandigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht
unerheblichem Male schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder vor An-
bringung der Messeinrichtungen verwendet (,Energiediebstahl*) und die Unterbrechung
zur Verhinderung einer weiteren unberechtigten Energieentnahme erforderlich ist.

Bei Zahlungsverzug des Kunden in Héhe des Doppelten der rechnerisch auf den lau-
fenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber
mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt,
die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zustandigen Netzbetrei-
ber unterbrechen zu lassen. Bei der Berechnung des Mindestbetrages bleiben nicht ti-
tulierte Forderungen aufer Betracht, die der Kunde schllissig beanstandet hat, oder die
wegen einer Vereinbarung zwischen Lieferanten und Kunden noch nicht fallig sind, oder
die aus einer streitigen und noch nicht rechtskraftig entschiedenen Preiserhéhung des
Lieferanten resultieren. Die Unterbrechung unterbleibt, wenn die Folgen der Unterbre-
chung auer Verhaltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde dar-
legt, dass hinreichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich
nachkommt. Dem Kunden wird die Unterbrechung spéatestens vier Wochen vorher an-
gedroht und die Beauftragung des Netzbetreibers mit der Unterbrechung der Anschluss-
nutzung acht Werktage vorher durch briefliche Mitteilung, unter Angabe des Zeitpunkts
der Auftragserteilung angekiindigt. Der Lieferant wird den Netzbetreiber zu dem in der
Ankiindigung genannten Zeitpunkt beauftragen, die Anschlussnutzung zu unterbrechen,
woflir der Netzbetreiber nach den Vorgaben des einheitlichen Netznutzungsvertrages
Strom sechs weitere Werktage Zeit hat. Der Kunde wird den Lieferanten auf etwaige
Besonderheiten, die einer Unterbrechung zwingend entgegenstehen, unverziglich hin-
weisen.

Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versor-
gungsunterbrechung gegentiber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingefiihrt,
das zunéchst bis zum 30.04.2024 galt. Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches
Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenlber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22
EnWG in einem neuen § 41f EnWG einzufiihren. Nach dem Referentenentwurf sind die
Regelungen in § 118b EnWG und dem geplanten § 41f EnWG weitestgehend de-
ckungsgleich. Nach § 118b EnWG in der jetzigen Fassung ist eine Versorgungsunter-
brechung vier Wochen nach vorheriger Androhung méglich, wenn der Kunde seiner
Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht nachkommt. Dem Kunden ist vor der Versor-
gungsunterbrechung u. a. der Abschluss einer Abwendungsvereinbarung, zur Vermei-
dung der Versorgungsunterbrechung, anzubieten. Die Regelungen zur Unterbrechung
und zur Wiederherstellung der Anschlussnutzung aufgrund von Zahlungsverzug nach
dieser AGB-Ziffer sind fiir die Dauer der Wirksamkeit einer abweichenden gesetzlichen
Regelung gegeniiber Haushaltskunden in dem Umfang ausgesetzt, in dem diese ab-
weichende Regelungen trifft.

Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom
Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten
pauschal gemaR Ziffer 17 in Rechnung. Dies gilt nicht fir Aufensperrungen, die Kosten
einer solchen Sperrung werden nach tatsachlichem Aufwand in Rechnung gestellt. Auf
Verlangen des Kunden ist die Berechnungsgrundlage nachzuweisen; die pauschale Be-
rechnung muss einfach nachvollziehbar sein und darf den nach dem gewéhnlichen Lauf
der Dinge zu erwartenden Schaden nicht ibersteigen. Dem Kunden ist zudem der Nach-
weis gestattet, solche Kosten seien nicht entstanden oder wesentlich geringer als die
Hoéhe der Pauschale. Die Belieferung wird unverziglich wiederhergestellt, wenn die
Griinde fiir die Unterbrechung entfallen und die Kosten der Unterbrechung und Wieder-
herstellung bezahlt sind; sofern keine Barzahlung erfolgt, bleibt es dem Kunden zur Ver-
kiirzung der Unterbrechungszeit auch bei einer erteilten Einzugserméachtigung unbe-
nommen, die Kosten der Unterbrechung und Wiederherstellung unverziiglich mittels
Uberweisung zu zahlen.

Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekiindigt und die
Lieferung eingestellt werden. Mit Ausnahme der Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 3
des Auftragsformulares enden die beidseitigen Vertragspflichten mit sofortiger Wirkung.
Der Lieferant muss den Kunden unverziiglich beim zustandigen Verteilnetzbetreiber ab-
melden. Soweit die Entnahmen des Kunden im Falle einer auRerordentlichen Kiindigung
des Lieferanten trotz der Abmeldung (etwa wegen Bearbeitungsfristen des Netzbetrei-
bers, Prozessfristen aus den Festlegungen der BNetzA zu Lieferantenwechselprozes-
sen) Uber den Zeitpunkt der Vertragsbeendigung hinaus dem Lieferanten bilanziell zu-
geordnet werden, ohne dass der Lieferant dafiir einen Ausgleich erhalt (z. B. im Rahmen
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der Mehr- oder Mindermengenabrechnung des Netzbetreibers), schuldet der Kunde fiir
diese fortwéahrende Belieferung das Entgelt nach diesem Vertrag. Ein wichtiger Grund
liegtinsbesondere vor im Fall eines Energiediebstahls nach Ziffer 9.1, oder im Fall eines
Zahlungsverzuges unter den Voraussetzungen der Ziffer 9.2 Satz 1 und 2. Im letzige-
nannten Fall ist dem Kunden die Kiindigung mindestens zwei Wochen vorher anzudro-
hen; die Kiindigung unterbleibt in diesem Fall, wenn die Folgen der Kiindigung auBer
Verhdltnis zur Schwere des Zahlungsverzugs stehen oder der Kunde darlegt, dass hin-
reichende Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen vollumfanglich nachkommt.
Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn ein Zwangsvollstreckungsverfahren gegen das
gesamte Vermégen der anderen Partei oder eines wesentlichen Teils dieses Vermé-
gens eingeleitet wurde.

Der Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 11 des Auftragsfor-
mulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit ei-
ner Frist von zwei Monaten auf den angekiindigten Zeitpunkt des Einbaus zu kiindigen.
Der Lieferant wird dem Kunden in diesem Fall mit der Kiindigung ein Angebot fiir den
Abschluss eines neuen Energieliefervertrags unterbreiten.

Haftung

Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfiil-
lung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspateter Abrechnung) fiir dadurch ent-
standene Schaden nach MaRgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.

Anspriiche wegen Schaden durch Unterbrechung oder bei UnregelméaRigkeiten in der
Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Stérung des Netzbetriebes ein-
schlieRlich des Netzanschlusses handelt, gegentiber dem Netzbetreiber geltend zu ma-
chen.

Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverziglich tber die mit der Schadensver-
ursachung zusammenhangenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt
sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklart werden kénnen.

In allen dbrigen Haftungsfallen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfiillungs- und
Verrichtungsgehilfen fiir schuldhaft verursachte Schaden ausgeschlossen, soweit der
Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit herbeigefiihrt wurde; dies gilt
nicht bei Schéden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit,
oder der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d. h. solcher Pflichten,
deren Erfillung die ordnungsgemafe Durchfiihrung des Vertrages tberhaupt erst er-
mdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmaRig vertrauen darf (sog.
Kardinalpflichten).

Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlassigkeit beruht, beschrankt sich die Haftung auf den Schaden, den die
haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mogliche Folge der Vertragsverletzung
vorausgesehen hat oder unter Berticksichtigung der Umstande, die sie kannte oder ken-
nen musste, hatte voraussehen miissen.

Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberiihrt.

Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug

Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten jeden Umzug unverziiglich vorab unter An-
gabe des Umzugsdatums, der neuen Anschrift und der neuen Zahlernummer oder
Marktlokations-ldentifikationsnummer in Textform mitzuteilen. Im Regelfall muss diese
Mitteilung bis spatestens zehn Werktage vor dem Umzugsdatum erfolgen, um dem Lie-
feranten eine rechtzeitige Ab- bzw. Ummeldung beim Netzbetreiber zu erméglichen.
Ein Umzug des Kunden beendet den Liefervertrag zum Zeitpunkt des vom Kunden mit-
geteilten Umzugsdatums, wenn der Kunde aus dem Gebiet des bisherigen Netzbetrei-
bers in das Gebiet eines anderen Netzbetreibers zieht. Der Lieferant unterbreitet dem
Kunden fiir die neue Entnahmestelle auf Wunsch gemne ein neues Angebot.

Bei Umzug innerhalb des Gebiets des bisherigen Netzbetreibers kann der Kunde den
Vertrag mit einer Frist von sechs Wochen in Textform und unter Mitteilung seiner zu-
kiinftigen Anschrift oder der zur Bezeichnung seiner zukiinftigen Entnahmestelle ver-
wendeten Marktlokations-Identifikationsnummer kiindigen. Die Kiindigung kann mit
Wirkung zum Zeitpunkt des Auszugs oder mit Wirkung zu einem spéateren Zeitpunkt er-
klart werden. Die Kiindigung beendet diesen Vertrag nicht und der Lieferant wird den
Kunden zu den bisherigen Vertragsbedingungen an seinem neuen Wohnsitz weiterbe-
liefern, wenn der Lieferant dem Kunden dies binnen zwei Wochen nach Erhalt der Kiin-
digung anbietet und die Belieferung an dessen neuem Wohnsitz méglich ist. Die Belie-
ferung zum Zeitpunkt des Einzugs setzt voraus, dass der Kunde dem Lieferanten das
Umzugsdatum rechtzeitig mitgeteilt hat.

Unterbleibt die Mitteilung des Kunden nach Ziffer 11.1 aus Griinden, die dieser zu ver-
treten hat, und wird dem Lieferanten die Tatsache des Umzugs auch sonst nicht be-
kannt, ist der Kunde verpflichtet, weitere Entnahmen an seiner bisherigen Entnahme-
stelle, fur die der Lieferant gegentiber dem 6rtlichen Netzbetreiber einstehen muss und
fir die er von keinem anderen Kunden eine Verglitung zu fordern berechtigt ist, nach
den Preisen des Vertrages zu vergliten. Die Pflicht des Lieferanten zur unverziglichen
Abmeldung der bisherigen Entnahmestelle und Anspriiche des Lieferanten auf entgan-
genen Gewinn wegen einer nicht oder verspatet erfolgten Belieferung an der neuen Ent-
nahmestelle bleiben unberihrt.

Ubertragung des Vertrags

Der Lieferant ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus dem Vertrag als Gesamtheit
auf einen personell, technisch und wirtschaftlich leistungsfahigen Dritten zu (ibertragen.
Eine Ubertragung nach Satz 1 ist dem Kunden spatestens sechs Wochen vor dem Zeit-
punkt der Ubertragung unter Angabe dieses Zeitpunkts mitzuteilen. Im Falle einer Uber-
tragung hat der Kunde das Recht, den Vertrag ohne Einhaltung einer Kiindigungsfrist
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ubertragung zu kiindigen. Hierauf wird der
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Kunde vom Lieferanten in der Mitteilung gesondert hingewiesen. Das Recht zur Abtre-
tung von Forderungen nach § 398 BGB sowie eine gesetzliche Rechtsnachfolge, insbe-
sondere bei Ubertragungen i. S. d. Umwandlungsgesetzes, bleiben von dieser Ziffer un-
beriihrt.

Datenschutz
Datenschutzrechtliche Hinweise und Informationen zum Widerspruchsrecht erhalt der
Kunde in der ,Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten* des Lieferanten.

Informationen zu Wartungsdiensten und —entgelten / Lieferantenwechsel

Aktuelle Informationen zu Wartungsdiensten und -entgelten sind beim értlichen Netzbe-
treiber erhaltlich.

Ein Lieferantenwechsel erfolgt ziigig und unentgeltlich. Nach dem Wechsel ist der Lie-
ferant verpflichtet, dem neuen Lieferanten den fiir ihn maRgeblichen Verbrauch des ver-
gleichbaren Vorjahreszeitraums mitzuteilen. Soweit der Lieferant aus Griinden, die er
nicht zu vertreten hat, den Verbrauch nicht ermitteln kann, ist der geschatzte Verbrauch
anzugeben.

Streitbeilegungsverfahren

Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind ver-
pflichtet, Beanstandungen von Verbrauchem im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) ins-
besondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualitat von Leistungen des Unternehmens
(Verbraucherbeschwerden), die den Anschluss an das Versorgungsnetz, die Beliefe-
rung mit Energie sowie die Messung der Energie betreffen, im Verfahren nach § 111a
EnWG innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Zugang beim Unternehmen zu beant-
worten. Verbraucherbeschwerden sind zu richten an: Stadtwerke Brihl GmbH, Kunden-
service, Engeldorfer Str. 2, 50321 Briihl, kundenservice@stadtwerke-bruehl.de, Fax:
02232 702-999, Tel. 02232 702-0.

Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle)
nach § 111b EnWG zur Durchfilhrung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn
das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgeholfen hat
oder erklart hat, der Beschwerde nicht abzuhelfen. § 14 Abs. 5 VSBG bleibt unberihrt.
Das Unternehmen ist verpflichtet, an dem Verfahren bei der Schlichtungsstelle teilzu-
nehmen. Die Einreichung einer Beschwerde bei der Schlichtungsstelle hemmt die ge-
setzliche Verjahrung gemaR § 204 Abs. 1 Nr.4 BGB. Das Recht der Beteiligten, die
Gerichte anzurufen oder ein anderes Verfahren zu beantragen, bleibt unbertihrt.

Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V.,
FriedrichstraBe 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240-0, Telefax: 030/2757240-69,
E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstelle-ener-
gie.de.

. Aligemeine  Informationen zu Verbraucherrechten sind erhéltiich iber den

Verbraucherservice der Bundesnetzagentur fir den Bereich Elektrizitdt und Gas,
Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax:
030/22480-323, E-Mail: verbraucherservice-energie@bnetza.de.

. Verbraucher haben die Méglichkeit, iiber die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-

Plattform) der Europaischen Union kostenlose Hilfestellung fir die Einreichung einer
Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsver-
trag sowie Informationen (iber die Verfahren an den Verbraucherschlichtungsstellen in
der Europaischen Union zu erhalten. Die OS-Plattform kann unter folgendem Link auf-
gerufen werden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz

Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei
der Bundesstelle fir Energieeffizienz eine Liste gefiihrt, in der Energiedienstleister, An-
bieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmafinahmen aufgefiihrt sind.
Weiterfiihrende Informationen zu der so genannten Anbieterliste und den Anbietern
selbst erhalten sie unter www.bfee-online.de. Sie kénnen sich zudem bei der Deutschen
Energieagentur tiber das Thema Energieeffizienz umfassend informieren. Weitere In-
formationen er-halten Sie unter www.energieeffizienz-online.info.

Kostenpauschalen

netto zzgl. USt | brutto
Mahnkosten pro Mahnschreiben (Ziffer
42) 3,60€
Zahlungseinzug durch Beauftragten \l?v:;%chnung nach tatsachiichem Auf-
Unterbrechung der Anschlussnutzung GebUhr des jeweiligen Netzbetrei-
(Ziffer 9.3) bers
Wiederaufnahme der Anschlussnutzung
(Ziffer 9.3)
- wahrend der Ublichen Geschaftszeit des | Gebuhr des jeweiligen Netzbetrei-
Netzbetreibers bers
- auBerhalb der iblchen Geschiftszeit | Se0UN" des Jeweligen Netzbetrek
Bankriicklastschriften Geblihr des jeweiligen Kreditinstituts
unberechtigte Zutrittsverweigerung Gebulhr des jeweiligen Messstellen-
betreibers
Erstellung von Zwischenrechnungen Berechnung nach tatsachlichem Auf-
inkl. Versand wand
Erstellung einer Energieverbrauchshis- | Berechnung nach tatsachlichem Auf-
torie wand

In den genannten Bruttobetragen ist die Umsatzsteuer in der gesetzlich festgelegten
Hohe (derzeit 19 %) enthalten; wird kein Bruttobetrag genannt, besteht derzeit keine
Umsatzsteuerpflicht.

18. Schlussbestimmungen

18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschliefend. Miindliche Nebenabreden beste-
hen nicht.

18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder un-
durchfiihrbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Ubrigen wirksam.
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	3.3. Der Kunde hat, nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Beauftragten des Messstellenbetreibers, des Netzbetreibers oder des Lieferanten den Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten soweit dies zur Er...
	3.4. Der Lieferant kann vom Kunden monatliche Abschlagszahlungen verlangen. Die Höhe der Abschlagszahlung richtet sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrechnungszeitraums und dem aktuellen Vertragspreis oder nach dem durchschnittlichen Verbrauc...
	3.5. Zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Lieferverhältnisses wird vom Lieferanten eine Abrechnung nach seiner Wahl in elektronischer Form oder in Papierform erstellt.  Fü...
	3.6. Werden monatliche Abschlagszahlungen erhoben, erfolgt die Abrechnung zum Ende jedes vom Lieferanten festgelegten Abrechnungszeitraums, der ein Jahr nicht überschreitet, und zum Ende des Vertragsverhältnisses. Abweichend von Satz 1 hat der Kunde d...
	3.7. Ist die Messstelle des Kunden mit einem intelligenten Messsystem ausgestattet, ist der Lieferant berechtigt, anstelle der Erhebung von Abschlagszahlungen, die Entgelte nach diesem Vertrag für die im Liefermonat gelieferte Energie innerhalb von dr...
	3.8. Die Abrechnung nach Ziffer 3.6 oder Ziffer 3.7 wird nach Wahl des Lieferanten in elektronischer oder in Papierform erstellt. Erhält der Kunde Abrechnungen in Papierform, erfolgt die Übermittlung der Abrechnungen auf Wunsch auch in elektronischer ...
	3.9. Erhält der Kunde eine elektronische Abrechnung und erfolgt keine Fernübermittlung der Verbrauchsdaten (z. B. über ein intelligentes Messsystem), erhält er unentgeltlich die (in jeder Rechnung bereits enthaltenen) Abrechnungsinformationen nach § 4...
	3.10. Auf Wunsch des Kunden stellt der Lieferant dem Kunden und/oder einem von diesem benannten Dritten, soweit verfügbar, ergänzende Informationen zu dessen Verbrauchshistorie gegen Entgelt zur Verfügung.
	3.11. Der Kunde kann jederzeit vom Lieferanten verlangen, eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems an seiner Abnahmestelle durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüfstelle im Sinne von § 40 Abs. 3 des M...
	3.12. Ergibt eine Nachprüfung der Messeinrichtungen bzw. des intelligenten Messsystems eine Überschreitung der eichrechtlichen Verkehrsfehlergrenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrags festgestellt (wie z. B. auch bei einer Rechn...
	3.13. Ändert sich das vertragliche Entgelt während des Abrechnungszeitraums oder beginnt oder endet der Abrechnungszeitraum untermonatlich (z. B. bei untermonatlicher Aufnahme oder Beendigung der Belieferung), so rechnet der Lieferant verbrauchsunabhä...

	4. Zahlungsbestimmungen / Verzug / Zahlungsverweigerung / Aufrechnung
	4.1. Sämtliche Rechnungsbeträge sind zwei Wochen nach Zugang der Rechnung, Abschläge zu dem vom Lieferanten nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) im Abschlagsplan bzw. mit Verlangen der Vorauszahlung festgelegten Zeitpunkt fällig und ohne Abzug im Wege d...
	4.2. Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, kann der Lieferant angemessene Maßnahmen zur Durchsetzung seiner Forderung ergreifen. Fordert der Lieferant erneut zur Zahlung auf oder lässt der Lieferant den Betrag durch Beauftragung eines Inkassodien...
	4.3. Einwände gegen Rechnungen berechtigen zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur,
	4.3.1. sofern der in einer Rechnung angegebene Verbrauch ohne ersichtlichen Grund mehr als doppelt so hoch wie der vergleichbare Verbrauch im vorherigen Abrechnungszeitraum ist und der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung verlangt und solange du...
	oder
	4.3.2. sofern aus Sicht eines verständigen Kunden die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht, z. B. bei falschen Kundennamen, verwechselten Entnahmestellen, ohne Weiteres erkennbaren Rechenfehlern oder bei weit außerhalb der Pla...
	4.4. Gegen Forderungen des Lieferanten kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. Dies gilt nicht für Ansprüche des Kunden aufgrund vollständiger oder teilweiser Nichterfüllung oder mangelhafter ...

	5. Vorauszahlung
	5.1. Der Lieferant kann vom Kunden eine monatliche Vorauszahlung in angemessener Höhe verlangen, wenn der Kunde mit einer Zahlung aus dem Vertrag in nicht unwesentlicher Höhe in Verzug ist, wenn der Kunde innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten wi...
	5.2. Bei Verlangen einer Vorauszahlung sind dem Kunden Beginn, Höhe und die Voraussetzungen für ihren Wegfall mitzuteilen. Die Zeitpunkte der Vorauszahlungen legt der Lieferant nach billigem Ermessen (§315 BGB) fest. Die Vorauszahlung ist frühestens z...
	5.3. Die Vorauszahlung wird mit der jeweils nächsten vom Kunden nach dem Vertrag zu leistenden Zahlung (Abschläge nach Ziffer 4.1 oder Rechnungsbeträge) verrechnet. Ergibt sich dabei eine Abweichung der Vorauszahlung von der zu leistenden Zahlung, so ...
	5.4. Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Lieferant beim Kunden ein Vorkassensystem (z.B. Bargeld- oder Chipkartenzähler) einrichten und betreiben bzw. den Messstellenbetreiber damit beauftragen.

	6. Entgelt / Zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen / Preisanpassung nach billigem Ermessen
	6.1. Das vom Kunden zu zahlende Entgelt setzt sich aus den Preisbestandteilen nach den Ziffern 6.2 bis 6.4 zusammen.
	6.2. Der Kunde zahlt einen Grundpreis und einen verbrauchsabhängigen Arbeitspreis in der sich aus dem beigefügten Preisblatt ergebenden Höhe. Diese werden auf Grundlage der Kosten kalkuliert, die für die Belieferung aller Kunden in diesem Tarif anfall...
	6.3. Wird die Belieferung oder die Verteilung von elektrischer Energie nach Vertragsschluss mit zusätzlichen, in Ziffern 6.2 und 6.4 nicht genannten Steuern oder Abgaben belegt, erhöht sich das vom Kunden zu zahlende Entgelt um die hieraus entstehende...
	6.4. Zusätzlich fällt auf die Preisbestandteile nach Ziffern 6.2 und 6.3 die Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe an. Die derzeitige Höhe der Umsatzsteuer ergibt sich aus dem beigefügten Preisblatt.
	6.5. Der Lieferant teilt dem Kunden die jeweils geltende Höhe eines nach Ziffer 6.2 und 6.3 zu zahlenden Preisbestandteils auf Anfrage mit.
	6.6. Der Lieferant ist verpflichtet, die Preise nach Ziffer 6.2 – nicht hingegen etwaige zukünftige Steuern, Abgaben und sonstige hoheitlich auferlegte Belastungen nach Ziffer 6.3 sowie die gesondert in der jeweils geltenden Höhe an den Kunden weiterg...
	6.7. Informationen über aktuelle Produkte und Tarife erhält der Kunde unter Tel.-Nr. 02232 702-801 oder im Internet unter www.stadtwerke-bruehl.de

	7. Erbringung von Dienstleistungen nach §41d EnWG
	Der Kunde ist verpflichtet, dem Lieferanten den Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung mit einem Dritten über die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich von Mehr- oder Mindererzeugung sowie von Mehr- oder Minderverbrauch elektrischer Arbeit ...

	8. Änderungen des Vertrags
	Die Regelungen des Vertrags beruhen auf den gesetzlichen und sonstigen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses (z. B. EnWG, StromGVV, StromNZV, MsbG, MessEG und MessEV, höchstrichterliche Rechtsprechung, Festlegungen und Beschlüsse der B...

	9. Einstellung der Lieferung / Fristlose Kündigung / Sonderkündigungsrecht bei Einbau intelligentes Messystem
	9.1. Der Lieferant ist berechtigt, sofort die Lieferung einzustellen und die Anschlussnutzung durch den zuständigen Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde in nicht unerheblichem Maße schuldhaft Energie unter Umgehung, Beeinflussung oder ...
	9.2. Bei Zahlungsverzug des Kunden in Höhe des Doppelten der rechnerisch auf den laufenden Kalendermonat entfallenden Abschlags- oder Vorauszahlung, mindestens aber mit € 100,00 inklusive Mahn- und Inkassokosten, ist der Lieferant ebenfalls berechtigt...
	9.3. Der Gesetzgeber hat mit § 118b EnWG ein befristetes gesetzliches Recht zur Versorgungsunterbrechung gegenüber Haushaltskunden nach § 3 Nr. 22 EnWG eingeführt, das zunächst bis zum 30.04.2024 galt. Der Gesetzgeber plant derzeit, ein gesetzliches R...
	9.4. Die Kosten der Unterbrechung sowie der Wiederherstellung der Belieferung sind vom Kunden zu ersetzen. Der Lieferant stellt dem Kunden die dadurch entstandenen Kosten pauschal gemäß Ziffer 17 in Rechnung. Dies gilt nicht für Außensperrungen, die K...
	9.5. Der Vertrag kann aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist gekündigt und die Lieferung eingestellt werden. Mit Ausnahme der Zahlungsverpflichtungen nach Ziffer 3 des Auftragsformulares enden die beidseitigen Vertragspflichten mit sofortiger...
	9.6. Der Der Lieferant ist berechtigt, den Vertrag, abweichend von Ziffer 11 des Auftragsformulars, bei einem bevorstehenden Ersteinbau eines intelligenten Messsystems mit einer Frist von zwei Monaten auf den angekündigten Zeitpunkt des Einbaus zu kün...

	10. Haftung
	10.1. Der Lieferant haftet bei schuldhafter vertraglicher Pflichtverletzung (z. B. bei Nichterfüllung der Lieferpflicht oder ungenauer oder verspäteter Abrechnung) für dadurch entstandene Schäden nach Maßgabe von Ziffern 10.2 bis 10.6.
	10.2. Ansprüche wegen Schäden durch Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Energieversorgung sind, soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des Netzanschlusses handelt, gegenüber dem Netzbetreiber geltend zu ma...
	10.3. Der Lieferant wird auf Wunsch des Kunden unverzüglich über die mit der Schadensverursachung zusammenhängenden Tatsachen Auskunft geben, wenn sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt werden können.
	10.4. In allen übrigen Haftungsfällen ist die Haftung der Parteien sowie ihrer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen für schuldhaft verursachte Schäden ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt wurde...
	10.5. Im Falle einer Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, welche nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht, beschränkt sich die Haftung auf den Schaden, den die haftende Partei bei Abschluss des Vertrages als mögliche Folge der Vertrag...
	10.6. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

	11. Informationspflichten und Vertragsbeendigung bei Umzug
	12. Übertragung des Vertrags
	13. Datenschutz
	14. Informationen zu Wartungsdiensten und –entgelten / Lieferantenwechsel
	15. Streitbeilegungsverfahren
	15.1. Energieversorgungsunternehmen und Messstellenbetreiber (Unternehmen) sind verpflichtet, Beanstandungen von Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB (Verbraucher) insbesondere zum Vertragsabschluss oder zur Qualität von Leistungen des Unternehmens (Ver...
	15.2. Ein Verbraucher ist berechtigt, die Schlichtungsstelle Energie e. V. (Schlichtungsstelle) nach § 111b EnWG zur Durchführung eines Schlichtungsverfahrens anzurufen, wenn das Unternehmen der Beschwerde nicht innerhalb der Bearbeitungsfrist abgehol...
	15.3. Die Kontaktdaten der Schlichtungsstelle sind derzeit: Schlichtungsstelle Energie e.V., Friedrichstraße 133, 10117 Berlin, Telefon: 030/2757240–0, Telefax: 030/2757240–69, E-Mail: info@schlichtungsstelle-energie.de, Homepage: www.schlichtungsstel...
	15.4. Allgemeine Informationen zu Verbraucherrechten sind erhältlich über den Verbraucherservice der Bundesnetzagentur für den Bereich Elektrizität und Gas, Postfach 8001, 53105 Bonn, Telefon: 030/22480-500 oder 01805/101000, Telefax: 030/22480-323, E...
	15.5. Verbraucher haben die Möglichkeit, über die Online-Streitbeilegungs-Plattform (OS-Plattform) der Europäischen Union kostenlose Hilfestellung für die Einreichung einer Verbraucherbeschwerde zu einem Online-Kaufvertrag oder Online-Dienstleistungsv...

	16. Allgemeine Informationen nach dem Energiedienstleistungsgesetz
	Im Zusammenhang mit einer effizienteren Energienutzung durch Endkunden wird bei der Bundesstelle für Energieeffizienz eine Liste geführt, in der Energiedienstleister, Anbieter von Energieaudits und Anbieter von Energieeffizienzmaßnahmen aufgeführt si...

	17. Kostenpauschalen
	18. Schlussbestimmungen
	18.1. Die Regelungen dieses Vertrags sind abschließend. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	18.2. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.


